
  

ormblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Stand: Mai 2012 

  

 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Anlässlich der Verlagerung der Fa. Neumo in das Gewerbegebiet „Knittlinger Kreuz“ sollen die frei werdenden 
Flächen in eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Wohnbebauung überführt werden. Die Fläche bietet ein 
hohes Potential für die Innenentwicklung der Stadt Knittlingen für eine zukunftsfähige Wohnbauentwicklung zur 
Versorgung der Bürger mit Wohnraum.  

Für die saP relevante Planunterlagen:  

Planungsbüro Beck und Partner, 16.11.2020: Stadt Knittlingen – Bebauungsplan „Wohnbauentwicklung 

Neumo“ Artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG  

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2   Gebäudebrüter 
 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 
  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere:Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(z. B. Angaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vorha-
bens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charakter 
der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 
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Ursprünglich kam der Hausrotschwanz in felsigen Gebirgsgegenden vor. Heute bewohnt er Sied-

lungen mit strukturreichen Gebäuden und eingestreuten Ruderalflächen sowie Abbaustätten wie 
Steinbrüche und Kiesgruben. Er ist ein ausgeprägter Nischenbrüter, der gerne an Gebäuden, in 
Felswänden, Steinbrüchen, unter Steinen oder Brettern nistet. In der Feldflur und in Obstbaumwie-
sen brütet er an Gartenhäusern, Geräteschuppen, Holzstapeln u.a. In Baumhöhlen oder Nistkästen 
ist er weniger anzutreffen. Die Nahrungssuche erfolgt auf vegetationsarmen Bodenflächen. Die Brut-
periode erstreckt sich von Ende März bis Ende August. Für den Siedlungsbereich werden Sied-
lungsdichtewerte zwischen 1,2 und 5 Brutpaaren/10 ha genannt. Es finden häufig 2 Jahresbruten 
statt, Drittbruten sind selten. Die Nahrung besteht aus bodenlebenden Arthropoden und Schnecken, 
im Spätsommer und Herbst werden auch Früchte und beeren aufgenommen. Zwischen März und 
Oktober ist der Hausrotschwanz in Baden-Württemberg anwesend, die Winterquartiere erstrecken 
sich von Zentralfrankreich bis Nordafrika. In zunehmender Zahl finden Überwinterungsversuche in 
milden Gegenden des Landes statt.   
 

Quelle: Grundlagenwerk. 
 

3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 

 Lage zum Vorhaben, 

 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 
 

2 Reviere an Gebäuden des Werksgeländes. In der umgebenden Siedlung häufig und verbreitet. 
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

 welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen  
 aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-

Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre).  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die lokalen Populationen umfassen neben den beiden im Plangebiet siedelnden Individuen diejenigen in 
der umgebenden Wohnbebauung. Habitatqualität und Nistmöglichkeiten dieser kulturfolgenden und in 
Knittlingen häufigen Art sind gut, der Erhaltungszustand kann als günstig vermutet werden. 

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  
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a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  
beschädigt oder zerstört? 

  ja  nein 
Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben ausgehenden Wir-
kungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 
Werden die Gebäude abgerissen, so entfallen die dort befindlichen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-

bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten.  
 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   

 ja  nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009) 
 Beschreibung der Auswirkungen.      
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

  ja  nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung.      
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?  

  ja  nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118) 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? 

  ja  nein 
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 
 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  

 ja  nein 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 

 Art und Umfang der Maßnahmen,  

  der ökologischen Wirkungsweise,  

  dem räumlichen Zusammenhang,  

  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  

  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  

  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  

  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 

  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
Aufhängen künstlicher Nisthilfen für Hausrotschwanz an bestehenden Gebäuden 
  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en.      

 

 
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt: 

 ja  

 nein 

 
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben ausgehenden Wirkun-
gen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 
 

Gebäudeabbruch zur Brutzeit kann zu Verlusten unter Gelegen und Jungvögeln führen 
 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.        
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

 den artspezifischen Verhaltensweisen, 

 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  
Planung und/oder 

 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 
 
Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 

 
Voraussetzung für diese Einstufung ist eine Bauweise, wie man sie für ein solches Wohngebiet erwar-
ten kann d.h. ohne großflächige spiegelnde Fassaden. Andernfalls müssen geeignete Maßnahmen 
gegen Vogelschlag getroffen werden. Der geringe zusätzliche Anwohnerverkehr hat keine signifikan-
ten Auswirkungen.  

 
c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 

Bauzeitenregelung: Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit oder Gebäude vor Abriss auf aktuelle 
Brut untersuchen.  

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 

  
Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben ausgehenden Wirkun-
gen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw. Trennwirkungen und/oder genetische Verinse-
lung) auf die lokale Population sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 
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b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

  
Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung.      
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 
 


